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Merkblatt zur finanziellen Unterstützung durch die Krebsliga Zürich 
 
Vor allem Spendengelder und Legate ermöglichen es der Krebsliga Zürich, Menschen, die 

von Krebs betroffen sind, durch spezifische Angebote und Dienstleistungen zu unterstützen. 

Teil dieses Angebots ist die finanzielle Unterstützung bei krankheitsbedingten Mehrauslagen.  

Da es in der Verantwortung der Krebsliga Zürich liegt, die zur Verfügung stehenden Mittel im 

Sinne der Spender*innen zu verwenden, bitten wir Sie, folgende Punkte zu beachten: 

 
Grundsätzlich gilt, dass … 
 

 unterstützt werden kann, wer Wohnsitz im Kanton Zürich hat. 

 eine finanzielle Bedürftigkeit ausgewiesen sein muss. 

 alle Gesuche vertraulich behandelt werden und wir der Schweigepflicht unterstehen. 

 kein Rechtsanspruch auf finanzielle Leistungen der Krebsliga Zürich besteht. 

 keine Schulden übernommen werden. 

 sich die Beiträge nach den finanziellen, familiären und persönlichen Verhältnissen der 
krebskranken Person richten. 

 andere Unterstützungsleistungen im Sinne der Subsidiarität zuerst ausgeschöpft werden 
und dies allenfalls von der Krebsliga Zürich geprüft wird. 

 ausgerichtete Beiträge nicht zurückerstatten werden müssen, ausser es handelt sich um 
eine Bevorschussung von Sozialversicherungsleistungen. 

 Einsicht in die finanzielle Situation gewährt wird und die geforderten Unterlagen zur 
Verfügung gestellt werden. 

 die gemachten Angaben aktuell, komplett und wahrheitsgetreu sind. 

 ein Entscheid über ein Gesuch endgültig und rechtlich nicht anfechtbar ist. 

 unwahre Angaben eine Rückforderung der geleisteten finanziellen Unterstützung zur 
Folge haben. 

Ich bestätige, oben genannte Voraussetzungen zur Kenntnis genommen zu haben und 

erkläre mich damit einverstanden. 
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